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P Schluß).
il Dıe Abtreihung und das Straigesetz.

DIie Agıtatıon ıchtet sıch, WIC WITL der Einleitung
gesehen aben, hauptsächlıch das geltende Tal-
TeC Von der extremsten iıchtung wirdvöllige reigabe
verlangt, wenI1gstens für rzt un utter, daß 1LLUT die
Wınkelahbtreiber getroffen würden. Andere verlangen das-
SE für estimmte TmMUuU Wohnungslosigkeıt der
Beschränktheıit der Wohnung, Krankheıt der utter
Arbeıtslosigkeıt des Vaters CIN1ISE (In der Ischechoslowakel
1sSt 1eSs bereıts Gesetz) WeNNn dıe Frau schon Trel CISCNE
ınder hat tTür dıe S1C SOTSCNH muß oder schon iunfimal
geboren hat un INa  en 1nr weıtere eDurten Nn1C zumuten
annn es sozlale Indikationen Dazu dürfte uch SE-
hören, WeNnNn verlangt wıird daß dıe Straibarkeıt aufhöre
WE dıe Schwangerschaift uUurc OTZUC oder CcCANan-
dung erfolgt Ist Eugenische (ründe Wenn die Befürch-
Lung begründet 1st daß das Kınd körperlich oder ge1sSl1g
schwer elaste WAaTe (ebenfalls der Ischechoslowakeı
Gesetz). Wıeder andere wollen 1Ur dıe medızınıschen Indıi-
katiıonen SLraiiOs en mıt mehr oder WEeN1ger Vorsichts-
maßregeln. ]Der eutsche Entwurf, dem sıch Österreich
angleichen soll, sıcht VOL 2954) „Eıne Abtreibung
Siınne dieses (zesetzes 1eg N1ıC VOTL, WeNnN C1L approbierter
rzt e1INe Schwangerscha unterbricht weıl ach den
Regeln der arztlıchen uns ZUT bwendung qaut
andere Weılse Nn1ıC abwendbaren (‚gegenwärtıigen‘ wurde

fiIruüuher weggelassen, daß uch C1Ne zukünitige
(zjefahr genügt) ernsten (jefahr für das en oder dıe
(zesundheıt der utter erforderlich Ist Jedoch soll uch
dieses orgehen SLraibDbar SCU1IMN, Wenn ohne Eınwilligung
der utter, deren FKınholung möglich WAar, M-
INne  — wurde ($ 281) Ja dıe J1ötung des Kındes
der (reburt soll unter den gleichen mständen stralireı SC11

(1as 1Ne1lnNn "Thema umfassender Weise behandelt Kardinal Bertram,
Charısmen prıesterlicher Gesinnung (Herder, geb M.) In SC1INETr

kannten e1s und gemüuütvollen Art SCINEeT anschaulichen uUunsSIvo
len Sprache biıetet hıer der Hochwürdigste Herr Verfiasser 1Ne€e
herrlicher Gedanken und Erfahrungen die qußerodentlich eeıgne
sind, das ben angeregte „Mehr Seele hıneinlegen“ OÖrdern. Unter
NEeUeEeTEN Priesterbüchern der schönsten un: innerlichsten! (Her
der, geh 3.00, Lwd 4.80.)
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Da . in ben sıch die Fragen: Muß der Staat die Ab-
treibung unter Straife stellen ?? Muß S1e {Ur alle
unter Straife stellen Wiıe en sıch katholische Abge-
ordnete verhalten, WeNnNn eın Gesetzentwurf eine 1  e-
rung oder Ausnahmen vorsieht ”

Gew1iß ist Straffreiheit N1ıC gleichbedeutend miıt
Erlaubtheıit: aber, besonders ın Zeıten, 1n denen dıie Sıtt-
ichkeıit un das Rechtsgefüh schwindet, wIird oft als
das gleiche angesehen. Sittliche Erlaubtheit ist ein weıterer
Begriff; besagt, daß dıe andlung sar kein (zesetz
verstößt, das 1m Gewissen bındet Straifreiheit hbezeichnet
NUur, daß dıe andlung nıcht VO weltlichen Gresetz mıt
Strafe geahnde wIrd, Der aa darf nämlıch L1LUFr solche
andlungen unter Strafe setizen, dıe das Gemeıin-
ohl un das geordnete Zusammenleben der Menschen
verstoßen, daß eıne Sıcherung durch Strafe notwendiıg
ist Diese seine (zewalt ist egrenz uUrc selnen WecC
Also, uch WEeN1 keine Strafe Testgesetz wäre, oder die
Lestgesetzte aufgehoben würde, ware die Abtreibung den-
noch Mord un e1in schweres Verbrechen

Dennoch spricht: dıe Enzyklıka (n 67/) 1n sehr ernsten
Worten Z den Staatenlenkern un Gesetzgebern VO  H der
schweren Pflicht, Urc zweckmäßıge (resetze un Strafen
das Cn der Unschuldigen schützen, un ZWAaT

mehr, Je wenı1ger das gefährdete en sich selber
schützen annn Und mıt vollem ecC spricht der aps

Denn derselbe Staatszweck, der die Gewalt gıbt
strafen, legt uch dıie Pfilıcht auf, jene (zuter wırksam
schützen, ohne die e1iIN geordnetes Zusammenleben 1n der
staatlıchen Gemeinschait nıcht möglıch ist. Dazu gehört
mıt erster Stelle das en Wıe soll eın frıe  1ches
Zusammenleben möglıch se1IN, WE das en schutzlos
den Angrılfen verbrecherischer Mitmenschen preisgegeben
ist ® bher während der Erwachsene OCn das ıttel der
privaten Notwehr hat WE der aa sollte,
hat das Kind, un hesonders das Kınd 1m Mutterle1ib keine
Möglichkeit azu. Um strenger dıe Pflıcht, gerade das
en der Schwachen, der iınder schützen. Das ı1ıst
eine Pflicht der iustıtia legalıs, dıe nıcht 1NUur die Unter-
tanen verpflichtet, ZU (jemeımn wohl beızutragen, sondern
auchn die Autorıiıtät, das Ihre ZUui Schutz der wichtigsten
Guüter fun Von dieser Pflicht könnte NnUur die physısche
oder moralische Unmöglichkeit entschuldigen. Das ware
her e1INn Armuts- un Schwächezeugn1s TÜr dıie staatlıche
Autorıtät. Leıider hat der aa dieser Schwächlichkeıit
schon 1e1 1el nachgegeben; werden nıcht Fıgentums-



eben ‚der Un3{ebo 811E‚S_c‚h‘mit.t,j‘ Um das
D strenger estra qls / Verbrechen gegen eib un
Leben? uch Erwachsener Y Alna Sar rst_ die Verbrechen
Se das Kıindesleben Und das TOLZ bestehendem (16S6LZ.
Wenn 1LU Sar das (zesetz och weıiter gelockert oder Sanz
aufgehoben würde, ware das hbe1l dem eutigen Nıieder-
gang  des Rechtsgefühles tast eine direkte Beförderung
dieses Niederganges un der zunehmenden Unsicherheit.
Ja manche Vorschläge 1ın den Gesetzentwürfen machen
sıch des Vorwurtfes schuldig, den der aps ausspricht:
„Sollte jedoch die OiIfentlıche Gewalt diesen Kleinen NIC
UL den Schutz versagen, sondern <1€e SOLar urc ıhre
(Gesetze und Verordnungen den änden der Arzte nd
anderer AT Tötung überhiefern, annn mögen S1e sich E1 -

innern, daß ott der Rıchter und Rächer des unschuldigen
Blutes 1St; das VOINl der rde ZUI Hiımmel schreıt.“

SO wIrd ZUL Bbeantwortiung der oben gestellten Fragen
Sagen SEIN : Eıne völlige Straflosigkeıt wäre eINn Ver-

brechen des Staates am Gemeinwohl, eine Förderung der
Verbrechen 2 das keimende eben, hbesonders P einer
Zeıit, INa ohnehıin wen1g Ehriurcht VOT dem en
gerade der Kleinen hat Und einer olchen Vorlage
könnten CNhrıstlhiche Abgeordnete unmöglıch mitwirken,
müßten mit allen Miıtteln dagegen arbeiten. Ja, ich meine,
selbst relig1onslose Abgeordnete würden schon au natür-
lıchem Rechtsgefühl heraus eın derartiges Beginnen abh-
lehnen, iıhnen dıe Sache 3117 echten Tichte gezelgt
würde, un S1e VO Parteizwang sich losmachen würden.
Clement!) erinnert eıne Abstimmung 1M Großrat VO  b
Basel 1m TrTe 1919, beı der eıne kleine Stimmendıfferenz
das Hısher geltende (resetz hbeinahe all gebrac a  es
un sagt sehr rıchtıg: „Kann INna  a enn annehmen, daß
das eCc quft das eben, dieses wesentlıiıche Grundrecht,
der DanNz zufälligen Fluktuatıon einer wecCAseiInden a]or1-
tät VonNn Abgeordneten ausgeliefert se1?“: Das müßte doch
jeder Vernünftige einsehen. _

KEine Milderung der bestehenden Strafgesetze wäre
ann Platze, WEeNN Sittlichkeit un Rechtsgefühl
hoch stünden, daß ‚elne miıldere Straife enugen würde,
solche Verbrechen verhındern. her eute verlangt INa  5

Milderung, weıl dıe sogenannte öffentliche Rechtsanschau-
ung, ce an der Abtreibung nıchts unrechtes mehr ınde,
eine solche ordere EKEs zönnen Fälle vorkommen, das
allgemeıine Rechtsgefühl objektiv. begründet ISt, WO Iso
eine objektive Veränderung\ der Tatsachenirage das Ver-

dilese Z  tschrı 1931, 339)



Schmiütt, m das eben der Upgeborenen.Schmitt, Um das:  ‚éb'.eni‘äél" _U?g'eboi'eiién. C  —701  ändértel RechtsbeWu—ßtsein sfüfzt. Hürth?) führt alsw Bei-  spiel an: Wenn eine Handlung: unter Strafe gesetzt war,  weil sie eine Gefährdung bedeutete, jetzt aber infolge der  /  fortgeschrittenen Sicherungstechnik die Gefährdung weg-  fällt oder bedeutend gemildert ist, da kann das Rechts-  bewußtsein auch Milderung oder Wegfall.der Strafe fordern.  }  Das ist aber durchaus nicht der Fall, wo die Veränderung  im Rechtsbewußtsein nur durch eine demagogische, unver-  antwortliche Propaganda hervorgebracht wurde. Da wäre  viel eher diese Propaganda unter Strafe zu stellen.  _ 3. Eine Freigabe der Abtreibung zu eugenischen oder  sozialen Zwecken ist ebenfalls absolut abzulehnen. Einmal  schon, weil diese Güter eine direkte Tötung nicht recht-  fertigen; dann auch;, weil, wie wir früher aus ärztlichem  Munde gehört haben, diese Indikationen so vag und unbe-  stimmt sind, daß jedem Mißbrauch Tür und Tor geöffnet  würde. Einmal eine solche Indikation als berechtigt an-  erkannt, gibt es keine Gre  3  nze mehr, wo sie unberechtigt  seim SolkLe®) -  x  _ 4. Eine Freigabe der Abtreibung. aus medizinischer  Indikation, in einer Fassung, die nicht nur Straflosigkeit  im Notfall, sondern ein Sonderrecht für Ärzte gäbe, die-  selbe vorzunehmen, wenn die Regeln der ärztlichen Kunst  es erfordern, würde ebenfalls viel zu weit gehen und müßte  abgelehnt werden. Da werden allerdings manche, auch  gutgesinnte Ärzte, die nicht einer schrankenlosen Ab-  treibung. das Wort reden möchten, empfindlich und  fürchten gleichsam für ihre Standesrechte, aber mit  Unrecht. Sie unterscheiden nicht genügend zwischen Straf-  losigkeit und sittlicher Erlaubtheit. Niemand wird ver-  langen, daß der sonst gewissenhafte Arzt, der einmal in  einem äußersten Notfall, wo ihm wirklich kein Mittel mehr  zur Verfügung stand, zur Abtreibung griff, wie ein Ver-  brecher gestraft werde. Und das kann genügen zur Wahrung  de;‘ ärztlj_qhen Standesehre. Aber muß das ausdrücklich$in  5 Stumen d. Zat, 116, S 41.  3) Jüngst hatte Privatdozent Dr. Barthe  1 (Köln) einén Widerspruch  im7(deutschen) Gesetz finden wollen, zwischen dem $ 218, Bestrafung  der Abtreibung, und dem $ 1 des BGB, der die Rechtsfähigkeit eines Menschen  erst. mit der Geburt beginnen läßt. Ein Gegensatz wäre eher darin zu  sehen, wenn das Gesetz dem Fötus kein Recht auf Leben zuspräche,  und dasselbe nicht schützte, während der $ 1923 dem noch nicht ge-  borenen aber schon erzeugten Kind das Erbrecht zuspricht. Denn ohne  das Recht auf Leben hat das Erbrecht keinen Sinn. Der $ 1 ist: eben  zu verstehen von den bürgerlichen Rechten, nicht von dem natürlichen  Recht auf Leben, das Grundlage aller übrigen ist, und das die ‘staat-  liche Gesetzgebung wedern geben noch nehmen kann.701
änderte Rechtsbewu—ßtsein stützt. Hürth*) tührt als Beı1-
Sspie AIl Wenn eine Handlung: unter Strafe gesetzt WAar,
weiıl S1Ee eine Gefährdung bedeutete, jetzt ber nfolge der
fortgeschrıttenen Sicherungstechnik die Gefährdung WEO-

oder bedeutend gemildert ist, da kann das Rechts-
bewußtsein uch Milderung oder Wegfall der Strafe ordern e wDas ist ber durchaus nıcht der Kalk; dıe Veränderung
1 Rechtsbewußtsein 1UL durch eiINe demagogische, ULHVCE=
antwortliche Propaganda hervorgebracht wurde. DDa wAare
viel eher diese Propaganda unter Strafe stellen.

Eine reigabe der Abtreibung eugeniıschen oder
sozlıalen Zwecken ist ebenfalls absolut abzulehnen. KEınmal
schon, weil diese Güter eine lrekte 1ötung nicht reC
fertigen; ann auch,; weıl, W1€e WIT Irüher A4aUS äarztlichem
Munde gehört haben, cdiese Indikationen vasg un unbe-
stimmt Sind, daß jedem Mißbrauch Tür un Jor geöfine
würde. Eiınmal eıne solche Indıkatıon qals berechtigt
erkannt, gıbt keine Gre19VAS mehr, S1e unberechtigtSeIN. sollte.®)

Fıne reigabe der Abtreibung AaUuSs medizinıscher
Indıkatıion, in eıner Fassung, dıie nıcht 1Ur Straflosigkeıit
1MmM Notfall, sondern e1in Sonderrecht ür Arzte gähe, die-
sSeC vorzunehmen, WEeNnNn die Regeln der ärztlıchen uns
ec5 erfordern, würde ebenfTfalls 1e]1 weıt gehen und mußte
abgelehnt werden. 1)a werden allerdings manche, uch
gutgesinnte Arzte, dıe N1ıC einer schrankenlosen Ab-
reibung-. das Wort reden möchten, empfindlıch un
fürchten gleichsam für ıhre Standesrechte, aber miıt
NnTecC S1e unterscheıden N1C genügend zwıschen rai-
losıgkeıt un sittlicher Erlaubtheit. Niemand wird VelI-

langen, daß der sSonst gewissenhafte ATZtU: der einmal 1n
einem außersten Noftfall, ihm wirklich eın ıttel mehr
ZUr!r Verfügung stand, ZUTL. Abtreibung STUT, W1e eın Ver-
brecher gestra werde. Und das ann genuüugen zur Wahrung
der ärztliqhen Standesehre. ber muß das aqsdrücklich An

2) Stimmen Zeit, 116 41
Jüngst Privatdozent Dr Barthe (Köln) einen Widerspruch

im * (deutschen) Gesetz inden wollen, zwischen dem 218, Bestrafung
der Abtreibung, und em des G der die Rechtsfähigkeit eines Menschen
Pr miıt der Geburt beginnen 1äßt. Eın Gegensatz wäre eher darin
sehen, WeNll das Gesetz dem OLUS kein Recht auf Leben zuspräche,
nd dasselbe N1ıC. schützte, während der 1925 dem noch N1IC DEe-
borenen aber schon erzeugten Kınd das Erbrecht zuspricht. Denn ohne
das Recht qauft Leben hat das Erbrecht keinen inn Der ist- eben
ZU verstehen VOoO  u den bürgerlichen Kechten, nicht Von dem natürlichen
KRecht qauftf eben, das rundlage aller übrigen ist, und da die ‘staat-
1C Gesetzgebung WederA €  en noch nehmen kann.



702 Schmutt, Um &as s Leben der Ungéborenen.}  702  Schmltt, Uln wdas‘l:.eben der  Üflgeboieer£én;_ ?  einem Sondérge‘seti niedergelegt werden, und gar in eiher  Form, die auch die Tat selbst für erlaubt erklärt? Nein.  Denn auch der Arzt hat kein direktes Verfügungsrecht  über Leben und Tod. Das kann ihm auch nicht die Ein-  willigung von Mutter und Vater geben; und auch der  Staat kann das Leben seiner Untertanen nicht einfach in  die Hände von Privaten legen. Was die ärztliche Ethik  dem Arzt gibt, und was seine hohe und verantwortungs-  volle Aufgabe ausmacht, ist: Leben erhalten und heilen,  und. wie ein guter Verwalter höchstens Teile des Orga-  nismus des Patienten opfern, um den ganzen zu erhalten  oder gesund zu machen. Auch Ärzte beginnen das einzu-  sehen. So _ hatte Niedermeyer in früheren Arbeiten auch  einem Sonderrecht das Wort geredet. Aber in seiner Bro-  schüre*) sagt er: „Im Gegensatz zu früheren Arbeiten  möchte ich einem Sonderrecht für Ärzte nicht mehr das  Wort reden.“ Clement®) ist derselben Ansicht, bringt aber  eine feine Begründung psychologischer und ethischer Art,  die wir der Ärzteschaft zur Überlegung empfehlen möchten.  Die Gedanken, die er ausführt, sind ungefähr folgende:  Für das Gewissen des Arztes ist es ein positiver Vorteil  sich fest stützen zu können auf den unverrückbaren Grund-  satz von der Unverletzbarkeit des kindlichen Lebens..In  dem Moment aber, wo die Unterdrückung des kindlichen  Lebens aus irgend einem gewichtigen (das Urteil darüber  wird natürlich immer persönlich sein) Grund für erlaubt  erklärt wird, ist der Arzt nicht mehr wirksam geschützt  gegen alle möglichen Zumutungen und Forderungen seiner  Klienten (ich will nichts sagen von den glänzenden Hono-  raren und zahlreicher Kundschaft, obgleich auch das für  Anfänger sehr verlockend sein kann. Zusatz d. Verf.). Ja,  auch nicht mehr gegen sein eigenes Mitleid mit den oft  verzweifelten Fällen; er wird immer weiter getrieben, wie  ja tatsächlich die heutige, von den Ärzten selbst beklagte  Laxheit daher kam, daß man einmal angefangen hat, an  jenem festen Grundsatz zu rütteln. Jede Ausnahme höhlt  ihn weiter aus, und die folgende, der man sich dann nicht  mehr entziehen kann, noch weiter. Und diese Erwägung  scheint ihm ein triftiger Grund zu sein gegen ein, wenn  auch wrklausuliertes_ ärztliches Sonderrecht.  5. Das Ideal wäre das ausnahmslose Verbot jeder  direkten Unterbrechung der Schwangerschaft, wobei eine  Möglichkeit geboten >WäI'€, dem Arzt, der in wirklicher  4) S, 37.  5) S. ba feinem Sondergesetz 1iiederg_eleg’g werden, un Sar iın Grnr
Form, die uch dıe Tat selhst für rlauht erklar Neıin.
Denn auch der rzt hat kein ırektes Verfügungsrecht
ber en un TFod Das ann ıhm uch nıcht die Eın-
willigung VO  _ utter un ater geben; un quch der
aa ann as en seiner Untertanen NIı ınfach 1n
dıe an VOoO  a Privaten egen Was die arztlıche Eithik
dem rzt gıbt, nd W as se1ne hohe un: verantwortungs-
volle Aufgabe ausmacht, ist en erhalten un heılen,
un W1€ eiINn uter Verwalter höchstens e1ıle des Orga-
nısSmus des Patienten opfern, u den SanNzZenN erhaiten
oder gesund machen. uch Arzte begınnen das eINZU-
sehen. So Nıedermeyer In irüheren Arbeıiten uch
einem Sonderrecht das Wort geredet. ber ın seiner Bro-
schüre*) sagt „Im (@gegensatz Irüheren Arbeiten
möchte iıch einem Sonderrecht 1ür Arzte NC mehr das
Wort reden.“ Glement®) ist derselben Ansıcht, rng ber
eıine feiıne Begründung psychologischer un ethiıscher Art,
cdıe WITr der Arzteschaft Z Überlegung empiehlen möchten
Iie edanken die ausführt, sınd ungefähr Tolgende:
Für das Gewissen des Arztes ist eiINn posilıver Vorteil
sıch test tutzen können qaut den unverrückbaren rund-
satz von der Unverletzbarkeıt des kindlichen Lebens In
dem oment aber, dıe nterdrückung des kindlichen
1Lebens AaUus iırgend einem gewichtigen (das Urteil daruüber
wırd natürlich immer persönlıch seıIn Grund für rlaubt
Tklärt wird, ist der rzt N1IC mehr wıirksam geschi_itzt

alle möglıchen umutungen un kHorderungen selner
Jjentien (Gıch 111 nıchts VO  — den glänzenden ONO-

und zahlreicher Kundschaft, obgleich uch das fIür
nfänger sehr verlockend SeIN. annn Zusatz d Verf£.). Ja
uch N1C mehr se1n elgenes Miıtleid mıt en oit
verzweılelten Fällen; er wıird ımmer weıter getrieben, w1e
ja tatsächlich die heutige, VO  a den Arzten selhbst beklagte
Laxheıt er kam, daß Nan einmal angefangen Hat,
jenem tfesten rundsatz ırtteln Jede Ausnahme H 6hlt
ıhn weıter auS, un dıe olgende, der INa sich ann nıcht
mehr entziehen kann, och weıter. Und diese rwägun
cheıint ihm eın trıftıger Grund seın e1In,
auch verklausuliertes arztlıches Sonderrecht

Das ea ware das ausnahmslose Verbot jeder
direkten Unterbrechung der Schwangerschaft, wohel eıne
Möglichkeit geboten }Wäre, dem Arzt, der INn wirklıcher

FT
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Zwangslage In außerster Not sS1e vorgenommen hat, ach
dem eilnden ernster Fachmänner Straffreiheit AaNgE-
deiıhen lassen. ber auch der rzt annn 1ın anderen
Fällen lax un nachgıebig Se1IN, und die Überhandnahme
der Abtreibungen, der ärztlichen W1€e sozlalen, ist sicher
nıcht ohne Schuld vıeler Ärzte sTroß geworden. er
wurde gew1iß azu beitragen, die Auswüchse beseıiti-
Sgen un viele en retten, WEeNN 1m allgemeiınen Verbot
uch der rzt NIC aUuSgCHNOMM ist IDIie indirekte Ab-
reibung jedoch könnte uch ausdrücklich rlauhbt rklärt
werden, wohel der hre der ärztlıchen uns Hochachtung
gezollt wuürde. FKıne solche Fassung schlägt Hürth®) VOL

„Eıne Abtreibung 1m Sıinne dieses (resetzes 1eg nıcht VOTL,
WeEeNnnNn eın approbierter rzt Maßnahmen trıfft, dıe, ohne
qaut eine Unterbrechung abzuzlelen, eine solche dennoch
herbeiıführen, bher ach den Regeln der arztlıchen uns
erforderlich SInd, eine SONST N1IC beseitigende
(Gefahr für das en oder dıe (resundheit der utter
abzuwehren.

Dieses Ideal wıird allerdings 1n den eutigen Ver-
hältnissen nıcht erreichen SEeIN. Wenn 1U eine radı-
kalere Abschwächung des Gesetzes verhindert werden
könnte, dadurch, daß die christlichen Abgeordneten für
eine Straiffreiheit der arztlichen Indıkatıiıon 1 wirklichen
Notfall einträten, die N1IC eıne Biıllıgung der sittliıchen
Erlaubtheit nthält un NC dem einzelnen Arzt alleın
anheimgestellt, sondern unter Kontrolle amtlıcher Arzte
gehalten wIrd, zudem für den Zweifelsfall ımmer das Recht
des Kındes wahrt, könnten sS1e einem olchen (zesetz
z_ustimmen.

111 Die Abtreibung un 1e arztliche Kıunst.
„Daß sıch heider Lebei1‚ das der Mutter WI1e

des indes, gewıssenhafte un erfahrene D bemühen,
verdient es LoD un alle Anerkennung; dagegen würde
sıch des en Namens un es e1ınes Arztes unwürdiıge
erwelsen, Wer unter dem Vorwand, Heilmaßnahmen
reffen, oder A4US falsch verstandenem Miıtleıid auft den 10d
des einen VO  — beiden ahzielte.‘“. Mıt dıesen erhebenden un
ernsten Worten wendet sıch der aps die Arzteschafit.”)
Das Lob, das er- spendet, en siıch eıne beträchtliche
el VO  — Arzten und Leıtern VO  - Klinıken, ja uch aka-
emıschen Lehrern verdıent. Nıcht NUur Katholiken, W1e

Stimmen Zeit, 116,



70 Schmi£t‚ Um das 'Leben der Un‘geborenen.
Glement, ean SAaNZeES Büchlein vVvon di_eséh1 Gedanken
getragen ist, Nıedermeyer, der In seiner Schrift den
Grundsatz ausspricht: „Es gıbt nıchts, Was In seinem
Wesen unärztlich ist W1@e dıe JTötung der Leibesirucht.“
uch Protestanten, WIe Menge (Heıdelberg), der schon
VOTL: zehn Jahren erklärte: „Ich STLE mıt meınen Indı-
kationen 7.1743; Fınleitung des künstlichen Abortus Tast aut
dem en der katholischen ırche, deren zähes est-
halten iıhrem pastoral-medizinischen rundsatz 1C. als
protestantischer rzt immer bewundert habe Und ach
ehn Jahren rklärt derselbe berühmte akademischeLehrer „„‚Meine Stellungnahme ergıbt sich ohneweıters aus
der atsache, daß 1n der Heıidelberger Frauenklinıik, 1n
welcher Jährlıc eLwa 1200 geburtshilfliche Fälle ZUL Be-
obachtung kommen, seıt Jahren überhaupt keine VOL-
ZeitSe Schwangerschaftsunterbrechung nötıg war.“?) uch
Menges_ Schüler und Jetz Nachfolger, Kymer, WIT 1mM
gleichen Sinne. Darunter gıbt Professoren un Frauen-
ärzte, dıe In iıhrer lebenslangen Tätıigkeit auf dıiıesem an  -
punkt arbeıteten, W1€e Tan (Köln) der qals Leıter der
Provınzlal-Entbindungsanstalt VOoNn 18892 bıs 1921

Frauen un Mädchen behandelte, außerdem viele
In Prıvatpraxıs un Privatklinik, el ber uch VO
medizinıschen Standpunkt AUusS jeden Abort als unberech-
tıgt verwirft ;1°) Ausems (Utrecht), der Te lang ıIn
einer VO 150.000 Eınwohnern seline Frauenpraxisausuüubt und nıemals wählte zwıschen Mutter und Kind!*.)Daneben andere, dıe Irüher wen1ger streng In dieser ragedachten, annn aber durch dreißigjährige Praxiıis und uUurc
Studium auch der ethischen e1lte einem richtigerenUrteıil kamen, W1e€e Kupferberg (Maınz).!®) An S1e schließen
siıch die vielen praktischen rzte, dıe sıch aAll
dıe alte arztliche Vorschrift hıelten, nıemals öten, ZU

schaden, sondern 1Ur heılen und beıden Z helfen;
manche gestanden, daß S1Ee VOTLT Jahrzehnten ach em,
Was S1e VON ihren damalıgen Lehrern hörten, och niıchtweilt waren, her durch Studium der neueren mediz1ın1-schen Laıteratur un praktische Erfahrung jetzt auch ZUrL
absoluten Verwerfung Sekommen sınd. Sie alle dürfen sıch
das F-OB der Enzyklika, die In die Welt hınaus-
gegangen ist, 1n ıhr Ehrenbuch schreıben, und ‘e$ sel ihnen

Zentralbl Gynäkol 1920, 151..
Münchener Med W ochenschr. 1930, 31

10) Trank, Schutzengel der Würgengel,
1330

11) Aus Das Neue eliC. 1930 /31,;
12) ber sein KReferat beim Gynäkologenkon

TIC.  etie ich In dieser Zeitschri 1923, 255 88
greß in "In'nshruvck be-
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hıer 111 C11eT: weıtver reıteten theolo chen
Inschrift A  gespendet

Daneben aber glbt S noch eine Reihe von Ärzten,
die ımmer 1n Angst und orge sind, sowohl 1n der Praxis,
als uch im Bekenntnis Z diesem einzlg berechtigte
Grundsatz. Diese bedürfen. der. Ermunterung und
Zusammenschlusses mit anderen Berufskollegen, um durch
gemeinsames Studium der neuesten Literatur und durch
Gedankenaustausch nd Beispiel gefestigt werden. Eine
Vereinigung katholischer Ärzte, wıe S1e ‘bereits ın Frank-
reich und anderen Ländern segensreich wirkt, wäre Zzu
erstreben. Vorerst mag dıiesen Unentschiedenen zur Er-
munterung. dıenen dıe vorausgegangene Aufzählung von
führenden Männern der Theorle unaxXI1S, dıe lange nochnıcht vollständig SE

Ferner kann dazun  as auch hier in einer weitverbreiteten theolo  chen Z  ’  schrift  N  gespendet.  __ 2. Daneben aber gi  ib.tr_.— es noch veine Reihe .‘v.p„riy Arzten,  die immer in Angst und Sorge sind, sowohl in der Praxis,  als auch im Bekenntnis zu diesem einzig berechtigte  X  Grundsatz. Diese bedürfen der. Ermunterung und d  $  Zusammenschlusses mit anderen Berufskollegen, um durch  gemeinsames Studium der neuesten Literatur und durch  Gedankenaustausch und Beispiel gefestigt zu werden. Eine  Vereinigung katholischer Ärzte, wie sie bereits in Frank-  reich und anderen Ländern segensreich wirkt, wäre z  erstreben.. Vorerst mag diesen Unentschiedenen zur Er-  munterung dienen die vorausgegangene Aufzählung von  führenden Männern der Theorie und Pr  z  S  e1xis‚ die lange _nd_ch  nicht vollständig ist.  Ferner kann dazu ı  dienen eine rabige Überlogung de  fundamentalsten ärztlichen Grundsätze: a) Tötung kann  s sein. „Bei dem grauenhaften  nicht Aufgabe des Arzte  }  5  Leichenbegängnis unserer  Nation sind wir Ärzte nicht zu  finden“, sagt Frank (S.4). b) Der ;Arzt ‚darf niemals-  schaden. Nun schadet aber jeder Abort nicht _nur_ dem  Kind, sondern auch der Mutter an Seele und Leib. c) Jedes-  als möglich zu erhalten. d) Es  Menschenleben ist so lange  ist ‚unlogisch und unkonse  quent, anstatt die Krankheit  das Kind zu töten; so ist die  der Mutter zu bekämpfen,-  Gefahr nicht behoben; das nächste Mal wird dieselbe  Komplikation eintreten und er steht vor derselben Frage;  und wenn Abort in den ersten drei quaten yer1'angt Wird‚ ;  wie oft soll er dann abtrei  S  ben -  - Eine S  roße und wirk  ©  ..  liche - Schwierigkeit  bildet in  manchen Ländern, w  ie in Österreich, die Gefahr, bei Unter-  otfall wegen Fahrlässigkeit der  Jassung des Abortus im -  Mutter gegenüber g  erichtlic  h belangt zu werden. Aber  d-müssen die Ärzte sich durch Zu-  uch hier können un  £  X  sammenschluß s  e  elbst he  ]fen. Es ist diese Gesetzesauslegung  bracht durch die alte, heute über-  ein Irrtum, hervorge  wundene Ansicht von der  Notwendigkeit der Abtreibung  orliegen, wenn der Ar;  Eine Fahrlässigkeit könnte nur v  im Notfall zur.  ;  Abtreibung zu greifen;  verpflichtet wäre,  'nun gibt es abe  P K  eine moralische Verpflichtung zu einem  d selbst rein medizinisch gesehen, besteht  s  solchen Tun, un  heute  7  ; wie wir vorhin  gesehen haben, keine Notwendigkeit  ein Fall, in dem durch die veränderten  dazu. Das ist nun  Verhältnisse eine A  bänderung des Gesetzes oder der Recht  fordert werden muß  sprechung notwendig wird und ge  Di  er und Wurde ®  Ag1jcat10 n für dié'fSe _ wäre V161 heflsam  45  -  __y  &  Thepiädtai];t.i‘(?uerfaischrfft“.ii?/'. 1931  -n  as auch hier in einer weitverbreiteten theolo  chen Z  ’  schrift  N  gespendet.  __ 2. Daneben aber gi  ib.tr_.— es noch veine Reihe .‘v.p„u Arzten,  die immer in Angst und Sorge sind, sowohl in der Praxis,  als auch im Bekenntnis zu diesem einzig berechtigte  X  Grundsatz. Diese bedürfen der. Ermunterung und d  $  Zusammenschlusses mit anderen Berufskollegen, um durch  gemeinsames Studium der neuesten Literatur und durch  Gedankenaustausch und Beispiel gefestigt zu werden. Eine  Vereinigung katholischer Ärzte, wie sie bereits in Frank-  reich und anderen Ländern segensreich wirkt, wäre z  erstreben.. Vorerst mag diesen Unentschiedenen zur Er-  munterung dienen die vorausgegangene Aufzählung von  führenden Männern der Theorie und Pr  z  S  uxis‚ die lange _nd_ch  nicht vollständig ist.  Ferner kann dazu ı  dienen eine rabige Überlogung de  fundamentalsten ärztlichen Grundsätze: a) Tötung kann  s sein. „Bei dem grauenhaften  nicht Aufgabe des Arzte  }  5  Leichenbegängnis unserer  Nation sind wir Ärzte nicht zu  finden“, sagt Frank (S.4). b) Der ;Arzt ‚darf niemals-  schaden. Nun schadet aber jeder Abort nicht _nur_ dem  Kind, sondern auch der Mutter an Seele und Leib. c) Jedes-  als möglich zu erhalten. d) Es  Menschenleben ist so lange  ist ‚unlogisch und unkonse  quent, anstatt die Krankheit  das Kind zu töten; so ist die  der Mutter zu bekämpfen,-  Gefahr nicht behoben; das nächste Mal wird dieselbe  Komplikation eintreten und er steht vor derselben Frage;  und wenn Abort in den ersten drei quaten yer1'angt Wird‚ ;  wie oft soll er dann abtrei  S  ben -  - Eine S  roße und wirk  ©  ..  liche - Schwierigkeit  bildet in  manchen Ländern, w  ie in Österreich, die Gefahr, bei Unter-  otfall wegen Fahrlässigkeit der  Jassung des Abortus im -  Mutter gegenüber g  erichtlic  h belangt zu werden. Aber  d-müssen die Ärzte sich durch Zu-  uch hier können un  £  X  sammenschluß s  e  elbst he  ]fen. Es ist diese Gesetzesauslegung  bracht durch die alte, heute über-  ein Irrtum, hervorge  wundene Ansicht von der  Notwendigkeit der Abtreibung  orliegen, wenn der Ar;  Eine Fahrlässigkeit könnte nur v  im Notfall zur.  ;  Abtreibung zu greifen;  verpflichtet wäre,  'nun gibt es abe  P K  eine moralische Verpflichtung zu einem  d selbst rein medizinisch gesehen, besteht  s  solchen Tun, un  heute  7  ; wie wir vorhin  gesehen haben, keine Notwendigkeit  ein Fall, in dem durch die veränderten  dazu. Das ist nun  Verhältnisse eine A  bänderung des Gesetzes oder der Recht  fordert werden muß  sprechung notwendig wird und ge  Di  er und Wurde ®  Ag1jcat10 n für dié'fSe _ wäre V161 heflsam  45  -  __y  &  Thepiädtai];t.i‘(?uerfaischrfft“.ii?/'. 1931  -ruhıge Überlegungn  as auch hier in einer weitverbreiteten theolo  chen Z  ’  schrift  N  gespendet.  __ 2. Daneben aber gi  ht_.— es noch veine Reihe .‘v.o„n Arzten,  die immer in Angst und Sorge sind, sowohl in der Praxis,  als auch im Bekenntnis zu diesem einzig berechtigte  X  Grundsatz. Diese bedürfen der. Ermunterung und d  $  Zusammenschlusses mit anderen Berufskollegen, um durch  gemeinsames Studium der neuesten Literatur und durch  Gedankenaustausch und Beispiel gefestigt zu werden. Eine  Vereinigung katholischer Ärzte, wie sie bereits in Frank-  reich und anderen Ländern segensreich wirkt, wäre z  erstreben.. Vorerst mag diesen Unentschiedenen zur Er-  munterung dienen die vorausgegangene Aufzählung von  führenden Männern der Theorie und Pr  z  S  exis‚ die lange _no_ch  nicht vollständig ist.  Ferner kann dazu ı  dienen eine rabige Überlogung de  fundamentalsten ärztlichen Grundsätze: a) Tötung kann  s sein. „Bei dem grauenhaften  nicht Aufgabe des Arzte  }  5  Leichenbegängnis unserer  Nation sind wir Ärzte nicht zu  finden“, sagt Frank (S.4). b) Der ;Arzt ‚darf niemals-  schaden. Nun schadet aber jeder Abort nicht _nur_ dem  Kind, sondern auch der Mutter an Seele und Leib. c) Jedes-  als möglich zu erhalten. d) Es  Menschenleben ist so lange  ist ‚unlogisch und unkonse  quent, anstatt die Krankheit  das Kind zu töten; so ist die  der Mutter zu bekämpfen,-  Gefahr nicht behoben; das nächste Mal wird dieselbe  Komplikation eintreten und er steht vor derselben Frage;  und wenn Abort in den ersten drei Moneten yer1'angt Wird‚ ;  wie oft soll er dann abtrei  S  ben -  - Eine S  roße und wirk  ©  ..  liche - Schwierigkeit  bildet in  manchen Ländern, w  ie in Österreich, die Gefahr, bei Unter-  otfall wegen Fahrlässigkeit der  Jassung des Abortus im -  Mutter gegenüber g  erichtlic  h belangt zu werden. Aber  d-müssen die Ärzte sich durch Zu-  uch hier können un  £  X  sammenschluß s  e  elbst he  ]fen. Es ist diese Gesetzesauslegung  bracht durch die alte, heute über-  ein Irrtum, hervorge  wundene Ansicht von der  Notwendigkeit der Abtreibung  orliegen, wenn der Ar;  Eine Fahrlässigkeit könnte nur v  im Notfall zur.  ;  Abtreibung zu greifen;  verpflichtet wäre,  'nun gibt es abe  P K  eine moralische Verpflichtung zu einem  d selbst rein medizinisch gesehen, besteht  s  solchen Tun, un  heute  7  ; wie wir vorhin  gesehen haben, keine Notwendigkeit  ein Fall, in dem durch die veränderten  dazu. Das ist nun  Verhältnisse eine A  bänderung des Gesetzes oder der Recht  fordert werden muß  sprechung notwendig wird und ge  Di  er und Wurde ®  Ag1jcat10 n für dié'fSe _ wäre V161 heflsam  45  -  __y  &  Theoiädtai];t.i‘(?uerfaischrfft“.ii?/'. 1931  -fundamentalsten arztlichen Grundsätze: a) _ Tötung kann
$ SEIn, „Beı dem. sgrauenhaftenNIC Aufgabe des Arzte

Leichenbegängnıs Natıon sınd WIr Arzte nıcht ZUu
Tinden , sagt ran 4)=< D) Der Arzt darf nıemals
schaden. "Nun. schadet aber jederor niıcht NUur dem
Kind, sondern auch der Mutter an Seele un eıb c) Jedes

als möglıch ZUu erhalten. d) EsMenschenleben ist - so lange
ist ‚unlogisch un unkonsequent, anstatt die Krankheit

das Kind zu töten; ist dieder Mutter DA bekämpfen,-
Gefahr nicht behoben; as nächste Mal wiırd dıeselbe MN VE

Komplikatıion eintreten und er StE OT derselben Frage;;
und WEeNnN Abort in den ersten Tel Monaten Yerl'angt Wird,
wıe ‚oft soll er dann ahtreıenn  as auch hier in einer weitverbreiteten theolo  chen Z  ’  schrift  N  gespendet.  __ 2. Daneben aber gi  ht_.— es noch veine Reihe .‘v.o„n Arzten,  die immer in Angst und Sorge sind, sowohl in der Praxis,  als auch im Bekenntnis zu diesem einzig berechtigte  X  Grundsatz. Diese bedürfen der. Ermunterung und d  $  Zusammenschlusses mit anderen Berufskollegen, um durch  gemeinsames Studium der neuesten Literatur und durch  Gedankenaustausch und Beispiel gefestigt zu werden. Eine  Vereinigung katholischer Ärzte, wie sie bereits in Frank-  reich und anderen Ländern segensreich wirkt, wäre z  erstreben.. Vorerst mag diesen Unentschiedenen zur Er-  munterung dienen die vorausgegangene Aufzählung von  führenden Männern der Theorie und Pr  z  S  exis‚ die lange _no_ch  nicht vollständig ist.  Ferner kann dazu ı  dienen eine rabige Überlogung de  fundamentalsten ärztlichen Grundsätze: a) Tötung kann  s sein. „Bei dem grauenhaften  nicht Aufgabe des Arzte  }  5  Leichenbegängnis unserer  Nation sind wir Ärzte nicht zu  finden“, sagt Frank (S.4). b) Der ;Arzt ‚darf niemals-  schaden. Nun schadet aber jeder Abort nicht _nur_ dem  Kind, sondern auch der Mutter an Seele und Leib. c) Jedes-  als möglich zu erhalten. d) Es  Menschenleben ist so lange  ist ‚unlogisch und unkonse  quent, anstatt die Krankheit  das Kind zu töten; so ist die  der Mutter zu bekämpfen,-  Gefahr nicht behoben; das nächste Mal wird dieselbe  Komplikation eintreten und er steht vor derselben Frage;  und wenn Abort in den ersten drei Monaten yer1'angt Wird‚ ;  wie oft soll er dann abtrei  S  ben -  - Eine S  roße und wirk  ©  ..  liche - Schwierigkeit  bildet in  manchen Ländern, w  ie in Österreich, die Gefahr, bei Unter-  otfall wegen Fahrlässigkeit der  Jassung des Abortus im -  Mutter gegenüber g  erichtlic  h belangt zu werden. Aber  d-müssen die Ärzte sich durch Zu-  uch hier können un  £  X  sammenschluß s  e  elbst he  ]fen. Es ist diese Gesetzesauslegung  bracht durch die alte, heute über-  ein Irrtum, hervorge  wundene Ansicht von der  Notwendigkeit der Abtreibung  orliegen, wenn der Ar;  Eine Fahrlässigkeit könnte nur v  im Notfall zur.  ;  Abtreibung zu greifen;  verpflichtet wäre,  'nun gibt es abe  P K  eine moralische Verpflichtung zu einem  d selbst rein medizinisch gesehen, besteht  s  solchen Tun, un  heute  7  ; wie wir vorhin  gesehen haben, keine Notwendigkeit  ein Fall, in dem durch die veränderten  dazu. Das ist nun  Verhältnisse eine A  bänderung des Gesetzes oder der Recht  fordert werden muß  sprechung notwendig wird und ge  Di  er und Wurde ®  Agrtat10 n für dié'fSe _ wäre V161 heflsam  45  -  __y  &  Theoiädtat;t.i‘(?uertatschrtft“.it?/'. 1931  --Eıne roße un W1 liche ; Sdhwierigkeit aldet 19
manchen Ländern, 1e€ in. Osterreich, dıe Gefahr, be1 HNLEeT-

otfall wegen Fahrlässigkeit derlassung des Abortus
Mu1_;te_r gegenüber erichtlie -belangt Zu werden. ber

müssen dıe Arzte sich uUurc Zuch hıer ‚könnenun
sammenschluß 5 helfen. EsSs ist diese Gesetzesauslegung

bracht durch die alte, eute über-eın Irrtum; hervorge
wundene Ansiıcht von der Notwendigkeit der Ahbtreibung

orhegen, :wenn derArEıne Fahrlässigkeit könnte DUr

im Notfall ZUL Abtreibung vAR greifenverpflichtet wäre,
Nun gibt es abePeine moralische Verpflichtung 71 eınem

selbst rein medizinisch gesehen, besteht.solchen ‚Fn un
eute wıe WIT vorhin gesehen haben, keine Notwendigkeıt

ein Fall, 1n dem durch die verändertenazuDas ist nun
erhältnisse eine bänderung des Gesetzes oder der Recht

fordert werden mußsprechung notwendig ‚ wird und ge
I1 C un würdeAgitation ürdiese wäre‘ viel heılsam

45
ur"[‘hml -prakt. Öua.rtalschri_ft“. IV. 1931



706706  Schnutt Um das-Leben der Ungeborenen  eine Mefige von Lebensvernic'htflngen‘ find Gesuf1dheité}  schädigungen verhindern. Hier ist also einzusetzen, um  für die Standesehre der Ärzte zu sorgen. Ferner mögen  die Ärzte nicht glauben, daß durch die Freigabe für den  Arzt die heimlichen Abtreibungen abnähmen. Dafür wird  heute mit Fug und Recht auf die Auswirkungen eines  solchen Gesetzes in Rußland hingewiesen. Nach dem Zeug-  nis des russischen Arztes Krassilnikow sind die Resultate  folgende: 1. Eine enorme Zunahme der Abtreibungen  überhaupt. 2. Trotz der Erlaubtheit für ärztliche Ab-  treibung haben auch die heimlichen zugenommen. 3. Die  Proportion der Infektionen nach Abortus ist auch größer  geworden. 4. Die auch von. kompetenten Händen ausge-  führte Schwangerschaftsunterbrechung hat sich als von  ernsten und gefährlichen Folgen für den weiblichen Or-  ganismus begleitet erwiesen. Der Leipziger Professor Eber-  mayer, der dies berichtet,*®) fügt hinzu: „Solche Erfahrun-  gen ermuntern nicht, dem Beispiel Rußlands zu folgen.“  Was die Harmlosigkeit dieser Praxis für die Mutter an-  geht, die angeblich die klinische Abtreibung auszeichnen  soll im Gegensatz zur heimlichen, wo jeder Arzt bestätigt,  daß sie außerordentlich gefährlich ist, höre man, was das  staatliche Institut für Geburtshilfe in Leningrad unter der  Leitung von Markowski veröffentlicht: „35% der Frauen,  an denen dieser Eingriff vorgenommen wurde, waren in  den folgenden Jahren zu dauernder Unfruchtbarkeit ver-  urteilt; wo eine neue Schwangerschaft eintrat, war sie in  40% aller Fälle die gefürchtete und lebensgefährliche  Bauchschwangerschaft. Bei 20% waren schwere chronische  Erkrankungen die Folge, die oft zu lebenslänglichem Siech-  tum führten.“ Ausdrücklich wird hervorgehoben, daß diese  Operation auch für den Spezialisten keine Kleinigkeit  bedeute. Dabei muß man bedenken, daß viele Folge-  erscheinungen nicht mehr zur Kenntnis des Arztes kommen,  oder von anderen, die die Herkunft nicht kennen, anders  edeutet werden. Volkmann (Berlin) hatte in drei Jahren  (1922—1924) an Wochenbettfieber 1348 Todesfälle nach  Abort, aber nur 312 nach regelmäßiger Geburt.!*)  Ein weiterer Grund der Ermunterung wird sein, daß  heute Spezialisten von Rang und Erfahrung bestätigen  und mit Beispielen, selbsterlebten und mitgeteilten, be-  legen, daß in so vielen Fällen, wo man Abtreibung für  angezeigt higlt_‚ Abwarten das Resultat erzielte, daß die  A Deutsche Med. Wochenschrift‚ 16. Nov. 1930. Vgl. auch: Gens,. Was.  lehrt die Freigabe der A. in Rußland? (1926).  V  14) Vollmann, Die Fruchtabtreibung als Volkskrankheit, Leipzig 1925Schmiuitt, Um das-Leben der Ungeborener
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schädigungen verhindern. _ Hıer ist Iso einzusetzen, 190881

für die Standesehre der TzZie SOT9ECN. Herner mögen
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Yzt die heimlichen Abtreibungen abnähmen. Dafür wırd
eu mıt Fug un ec qauft die Auswirkungen eınes
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olgende: Fıne EeNOTIHNLE Zunahme der Abtreibungen
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ernsten un geflährlıchen Folgen für den weıblichen ()rs
ganısmus begleırtet erwlesen. I)Der Leipziger Professor ber-
’ der 1eSs berichtet,*®) Lügt hınzu: ‚Solche TIAaANrTrun-
SCNH ermuntern NC dem eısple Rußlands Tolgen.“
Was die Harmlosigkeıit dieser Praxıs für dıe utter
geht, die angeblich die klinische Abtreibung auszeichnen
soll 1mM Gegensatz ZUL heimlıchen, jeder Yrzt bestätigt,
daß sS1e außerordentlich gefährlich Ist, oOre INAal, wWasSs das
staatlıche NSLIEU Tur Geburtshilfe 1n Leningrad unter der
Leıtung VO  I Markowskı veröffentlicht : 399 der Frauen,

denen dieser ingrif VOTSCHOMUINECH wurde, 1n
den folgenden Jahren dauernder Unfruchtbarkeıit VeI-

urteılt; W: e]ıne eEUue€e Schwangerschaift eintrat, ar S1€E 1ın
40 % er die gefürchtete und lebensgefährlıche
Bauchschwangerschaft. Bel 20% schwere chronısche:
Eirkrankungen die olge, dıe oiIt lebenslänglichem 1ech-
tum ührten.“ Ausdrücklich wırd hervorgehoben, daß diese
Operatıon auch für den Spezlalısten keine Kleinigkeıt
bedeute Daheı IMNUu ma  am} edenken, daß viele olge-
erscheinungen nıcht mehr ZULK Kenntnis des Arztes kommen,
oder VO  za anderen, dıe dıe erkun N1IC kennen, anders
deutet werden. Volkmann (Berlın 1n Tel Jahren

(1922—1924) WochenbettLieber 1348 Todesfälle ach
Abort, ber L1LUFL 3100 ach regelmäßiger Geburt.**)

Eın welıterer Grund der Firmunterung wırd se1n, daß
eute Spezlalısten VO  S KRang (B Erfahrung bestätigen
un mıt Beispielen, selbsterlebten un mitgeteiulten, be-
egen, daß 1n vielen Fällen, 111a  — Abtreibung für
angezelgt. 1€  9 wartien das esultat erzielte, daß dıe

157 3an fsche Med Wochenschrift. Nov. 1930 Vgl auch: (Gens,. Was
die Freigabe der ın an: (1926)

14) Vollmann, DIie ‚Fruch't abtreibung als olKskrankheıit, Leipzig 1925



Schinift 107Um das Leben der Ungeborenen.
Nätur sich selbst al _Soléhe Beispiele finden sich hei
ran 1n Menge, un auch Glement weıiß Qaus eigener Be-
obachtung solche Und eDeNsSo zahlreich dürften dıie Bel-
spiele sein, Fehldıiagnosen vorlagen un nachträglich
2as  en des ındes qals Sanz UumSonst geopier erschıen.
ymer erzä  € 1er 1n öffentlicher Versammlung, wıe Z
Zeıt selner Lehrjahre Tuberkulose, die Sogar TOnt-
genologısc festgestellt WAar, das Kınd vernichtet wurde,
dıe Frau ann aber SLAT. und GEr Sektionshbefund keine
Spur VO  b Tuberkulose aqufwIlies. Ähnliche Beispiele hat
Clement, un eine el von 'Arzten w1ıssen aus eigener
Erfahrung deren mehrere.

Weiıter Die geburtshilflicheun chirurgische Technik
hat 1n den etzten Jahrzehnten sol Fortschritte gemacht,
daß die Zahl der Irüher hoffnungslosen auf eın
iInımum gesunken ist Kupferberg gab 1922 die-Zahl Zzwel
Oder TeI PrFO Jahr In ganz Deutschland un Osterreich
Seıther sind wieder. eUu«cC ıttel entdecC worden; WIr
können ier nıcht aqauf alle Indikationen eingehen; VO  >
Fachleuten werden sS1e alle einzeln durchgegangen und
ach neuester I1 ıteratur _ über den Erfolg Hetriehtet
Ausems sagt KUrz: daß 1im Konilikt zwıschen utter und
K_ind dıe heutigei geburtshilfliche Wiıssenschaft eine ZU-

L5 Tank; Kupferberg, Archıv Gynäk. Berlin, KI7: E iIf
oder T’heol.-prakt. Quartschr. 1923, 255 f besonders Clement,
b1is 130, der die neueste und uch auswärtige Literatur bringt. Um wenig-
stens ZU Studium der ngegebenen Literatur anzuregen, se1l auft einige
Fortschritte in der Behandlung der gefürchtetsten Komplikationen Ver-

wlesen:! el Eklampsie glaubte 11a  E früher, die acenta der der OLUS
sSel die Quelle der Vergiftung un entfernte ihn; 1926 reierierte USSY
uf em Schweilz Gyn.-Kongreß, daß das N1C. die Ursache sein könne,
da oft nach der Geburt der der btreibun rst Eklampsie eintrete;
ebenso Kobes ın Deutsch.-med W 1929 ald darauf, qals man cdie KResultate
der Hungerzeiıt nach dem T1e überschauen konnte, tellte sich heraus,
daß dort und solange dies andauerte, die VO  — klampsie Zurück-
gingen, nachher ber wieder zunahmen ; either behandelte 111a  - Eklampsie
mıT strenger Diät un Aderlaß ein m rch Gyn 1930, 53 Andere
verwenden miıt Er{folg nsulin und andere Injektionen lemenlt, {
Hel ‚yperemesis (unstillbarem Erbrechen) nat LO schon Kupferberg darauft
hingewiesen, daß viele Käille eliner psychischen Quelle entspringen un durch
psychische Beeinflussung geheilt werden. ar manche a.  © VO  w denen
198821  —_ au  €; sS1€e seien durch die Abtreibung gesti worden, sollen nach
anderen Autoren nur der amı verbundenen Suggestion verdanken
sSelIn. eute behandelt INnan das Übel mıl Isollerung VO  — der Familie, Diät,
Purgationen und Injektionen mancher ATt, dalß 19027 Brindeau Paris)
erklarte, obgleich selbst eher Interventionist (zZur Unterbrechun:  g geneigt
In anderen Fällen) sel, habe gezelgt, daß der rTrsprun des Leidens fast
immer pithiatisch se1 un HFC Isolierung un: Psychotherapie geheilt
werde; habe seit 1924 keine Abtreibung mehr vorgenommMenN (Clement,

100—105). Menge un Franz n, daß Unterbrechung ın den meistén}
Fällen unnütz, und 1n den schweren unwirksam sel

45*
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verlässıge Stütze bildet un aufjeden all Lösung
gıbt gemä em bonum. Stellt dem SEHECN-=
1uüber die Diagnosen auft Abtreibung, die Git noch 4 U S-

geführt werden, zeıgt sich deren völlıge Haltlosigkeıt;
WENL S1© behaupten, Il diesem oderJenNnemM Falle SC1 eine

Abtreibung unbedingt‘notwendig geEWESEN, SO muß
qantworten: „ Quomodo probes ?“ Wer abtreı hat natur-
lıch keine Erfahrung darüber. Was geschehen ware, Wenn
E1 nıcht abgeirıeben Seine Behauptung iıst 1so
unbewiesen, während aufder anderen. Seıte T’heorie un
Praxis das Gegenteil wıirklıch beweisen. Dazu ommt, daß
dıe PraxI1s des Abtreıibens qals e1in bequemes Ayskunfts-
mıttel das Strehben nach NDEUECN Hılfen nd die Forschung
brachlegt, während der konsequente Standpunkt der
Kırche, WIE Iruüuher azu gedrän hat, durch Vervoll-
KOMMNUNG des Kaiserschnittes die Kranıiıotomie
auszuschalten, uch LIHNMEL azuıu drängen wIırd, der Jletzten
pPaaLl Fälle noch Herr 7 werden. ymer Sagt anı CNIuSSsSe
SE1INES Vortrages: „Das er aärztlichen reDbDens
muß SCIH, dıe nterbrechung der. Schwangerschaft und
dıe damıt verbundene ötung des Ungeborenen uber-
aup D9AanNzauszuschalten und verbesserte Behandlungs-
qrten deren Stelle setzen.  et

Aber, WEILN dann doch einmal CIn Unglück passiert ?
Ieprinzipielle Antwort ist 1.1eber zehn Unglücke qls
C111 Verhbrechen! Und 1er muß sıch eben uch die Gnade
des Ehesakramentes ZCISCH, dıe e utter nıcht WCN18ECX
stark ma q 1S cdie elden, die Tr E1n anderes easıch
opfern. Dashat die .„.katholische eıte  x der Kölner
Zeıtung  c6 eben. übersehen,. qls S1C den TOS des Papstes
e1NeEN MAageTreN nannte; ebenso, daß C111} Chrıist nıcht ut

eute sehr 1chen edanken kommen datt
hätte C111 S6 sıch VO  zn jedemUngemacrf durch jedes
Mittel; oh erlaubt der unerlaubt, befreıi:en. ])as sSte
nirgendwo geschrieben. Dann aber IHE6 heuchle-
rısch seın! ı1e viele nglücke geschehen Sport nd
anderen modernen Betätigungen! Wiı1e viele he1 der Ab-
reiıbung selbst, daß 1930 zahlreiche Berliner Ärztinnen
schrı:eben: „Gegenwärtig opfert keine Krankheıit, auch
nıcht dıe Tuberkulose, SOvıel en, W1Ie der or Alle
1nder uUun: och C1IHEC Anzahl uütter, uch be1i der \N-OT1=
nahme HT Arzte Zangemeıister (Uteruspertorationen,

omMm em esultat, daßT der beobachteten
Uterusperforationen he1 Abtreibungen VO  H— äarztlicher Hand
stammen. Nochmals Kın Unglück kann uch beiımANS-
Lragen des Kındes PAaSSiecrel, 1ıst. Iruüuher öfter VOL=
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- gekommen qls EUteE; die krıtischen FälHe auf ©7
Minimum zurückgegangen Sind; eInN Unglückkann

täglichen enutter un Kind gefährden: WIEe WI1I
aber ] täglichen Leben CINCIIL olchen NIC uUurce TötungUnschuldigen ausweichen dürfen, uch nıcht L1
Notfall

Das diene SA Festigung der Arzte unen
ber. och C116 Bıtte Al dıeselben Nicht NAUrr ihre Kollege

mögen S1C StUtzen, sondernauch Volke die Ehrfurch
OLr dem en wlıieder.Z wecken un fördern,;sel iıhne

CIMHNe heilige apostolische ArTbeıit Ihnen glaubt das Vol
mehr. als Geistlichen, _und Was andere Arzte UT
alscheRatschläge der Volkssıttlichkeitgefehlt haben
solite uch wıeder. VOoONn ihnen gutgemachtwerden.Au

klärung 117 öHentlichen Vorträgen HIL Schriıften ist
MiıttelDann 1 Privatverkehr: Kommen Mädchen od
Frauen. die mehr oder WENISEL versteckt CIH6 Abtreibungerlangen, Irönnte Han S16 einfach verabschieden ode
e1n.harmloses ıttel geben; das ber z  1€ richtigFubert®) Sagt, TIdas Richtige, das Zweite SC-
ahrlıc9as este ıst, dıe eute aufzuklären; soz1ale un

eugenische Momente QAaNZ ablehnen, als nicht dem Arz
zustehend: medizinische Indıkationen zunächst: en  TAaItLen
urcHinweıisÖ{ die FKortschritte der Technik:; de
_ Leuten dale Angstnehmen;. ann aber übergehen auf

. AppehH: an as Mutterherz, das doch 1111 Ernst nıcht en
"Fod des eIgeNeEN Kindes wünschen kann; ıhnen el
bringen, daß SICH. wirklhie.sschon u  3 C MensScC  iche
W esen handelt;die Gefährlichkeit für dıie utterselbst
und ndlıch Gläubigen gegenüber. das ahbsolute er

solchen Kıingriffes_darlegen.Kıne letzte Schwierigkeıt DerA der hat leicht,-er hat die Klınik
der.Nähe, wohin GF CcieMutter WEISEN kann; Was

derLandarzt machen?Was dieNähe dem ‚Stadtar
bhietet, das vollkommnet für enLandarzt di«d heu

ausgebilde Verkehrstechnik 416e ?—P'h011‚ uto Spit
oder - Klınık diese‘ I{ TIas hılft+ manchesbew;'gl_tiggh,__;herunmöglich schie Und endlich MOg sich die FZE
un Geistlichen den Auysbäu de Schwangerenfürsorge
bemühen,daßMittel und Gelegenheiten SESC af werden

Gefährdungen schon. Irüher beobachten vorzeıtigdıe Komplikationen ‘ beheben;!7) daß unheilanstalten.. CISENEAbteillungen - gEeS affen würden fr
16) Le devolir du .Medecin ruge,Beya CL,
17) Niedermeyer, Sozialhygienische ufgabender Schwangerenfürsorge

112 AÄArztl Mitteilungen, 1930,



710 Sudbrack, chu > und Frühkommunion.

schwangere Frauen, 111 denen wirklich vorhandene
uberkulose zeltig behandelt werden könnte SO hat enge
bereits Vorsorge getroffen SCINET Anstalt

Der katholısche rzl nd Au[fgabe der O..
ischen Aktıon Das olk nıcht 11LUTI heılen, sondern uch
miıthelfen dessen Erzıiehung ZUL Heilighaltung des
Lehbhens des sroßen utes, das VO  z ott dem Tzt
vertraut ıst

SChul@ und FÜhKOMMUNIO
Von ar TAC. Bad Rilchingen, 5aargebiet

(Schluß
Das volle eucharıstische „‚ebDben

Bıs Jetz WarLr eigentlich ede 1LUL: VO  — der unmıttel-
baren Kommunionvorbereıtung un -danksagung, nicht
sehr OIl dem vollen eucharıstischen en des Kindes.
Darum eiInNn paar praktısche Bemerkungen och darüber

Man hat die holländische Frühkommunionpraxis eingewandt :
Die kleinen Holländer, die TOoMM ınd früh ollan kommuntiztieren,

auffatlend IDeENN SIE außerhalb ıhrer eımal nichtholländischen
(emeinden zZuU. Tische des Herrn hinzutreten sollen DIie atsache Istı.
zuzugeben. Die Erklärung aliur muß Der VON der seelischen. Verfassung der
Ainder ausgehen. Wenn kleine, sijehen- und achtjährige Ainder ihre hol-
ländische Heimat verlassen und nichtholländischen Gemeinden fIrüh
selbständig heiligen kKkommunl]lon gehen sollen, und die intensıive Kom:-
munlonbetreuung ihrer eimat el N1ıC finden, sind S16 auft siıch alleın
angeWI1ESECN. eın Wunder, da dıe meılsten Kleinen Die

der Entwicklung wird durch den mMzu nicht übersprungen. Die
meisten ınder mUussen Warum ? Weil S16 die starke, nach-
haltige Kommunilonbetreuung der eimat der holländischen Schule, VeLI-
JS5Se1 Das Kirchenrech verlan: mı1t eC. dal die Erziehungsver-
pflichteten bıs ZUFTFC kin:  jıjchen eitfe, 1so bıs 30888!1 12 und Lebensjahr,
1Ur dıe Osterkommunı] on des X indes SOTgen (can 5060) Das Frühkommunilon-
dekret erstire keine UtoplIle, den bloßen Sakramentenempfang des Kindes,
losgelöst VOo „eben und der Erziehung orm 6) Wir dürfen darum
nıchts, W as seelisch unmöglich IS VOIl kleinen Kommunionkind verlangen,
Öiteren und andächtigen, Tag IUr Jag durchgeführten Kommunionempfang
ohne Mithilfe der Erzieher.

Man wende ncht C111n Die holländitsche Praxis
TeiIn den Aklten der Vorbereitung nd Danksagung auf,
Was Kınderbeicht nd -kommunıon angeht. Neın, S16

vernachlässigt das en N1C S16 ist mehr qals bloßer
Sakramentenempfang, S16 1st blühendes euchartstisches
Kınderleben

Das Sekretariat des Euchartstischen Kreuzzuges der 1Öözese Bieda
jefert aTiur eCINEN zollen Beweis SE iNeTr Schrift: „Eucharistische KT@euz-
zugsmethode und Unterricht.“ (Eucharistische Kruistoch De M
Methode het Onderwi1]s. Yeda,; aselbs wird für die }  A 0OM-  P
imunlonerzieher des Bistums ausgeführt:


